
 

  

S 6 R 244/16

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Schleswig-Holstein
Sozialgericht Schleswig-Holsteinisches

Landessozialgericht
Sachgebiet Rentenversicherung
Abteilung 7.
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren Abgrenzung Zwangsarbeit, Beschäftigung

aus eigenem Willensentschluss,
internierungsähnliche
Arbeitsbedingungen, weite Auslegung des
Begriffs des Ghettos iS des ZRBG,
Zahlbarmachung von Rentenleistung
nach dem ZRBG

Leitsätze 1. Ghettos iS eines weiten
entschädigungsrechtlich überformten
Verständnisses des ZRBG sind letztlich
alle abgrenzbaren Orte, die Juden und
anderen Gruppen von Verfolgten
innerhalb des nationalsozialistischen
Einflussbereichs zwangsweise zum
Wohnen und regelmäßigen Aufenthalt
zugewiesen waren und an denen eine
entgeltlich Beschäftigung aus eigenem
Willensentschluss i.S. von § 1 Abs 1 Satz 1
Nr 1 ZRBG gleichwohl noch möglich war
(Anschluss an BSG, Urteil vom 20. Mai
2020 – B 13 R 9/19 R -)

2. Eine aus eigenem Willensentschluss
aufgenommene Beschäftigung liegt dann
nicht vor, wenn der Betroffene zu einer
(spezifischen) Arbeit gezwungen wird
oder die Annahme der Arbeit bezogen auf
die Situation des Betroffenen alternativlos
ist, weil die Ablehnung der
Arbeitsaufnahme mit einer Gefahr für
Leib und Leben verbunden ist. Eine
verrichtete Arbeit entfernt sich umso
mehr von dem Typus des in die
Rentenversicherung einbezogenen
abhängigen Beschäftigungsverhältnisses
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und nähert sich dem Typus der
Zwangsarbeit an, als sie durch hoheitliche
Eingriffe überlagert wird, denen sich der
Betroffene nicht entziehen kann. Ob eine
aus eigenem Willensentschluss i.S. des
ZRBG zustande gekommene
Beschäftigung oder eine den eigenen
Willensentschluss ausschließende
Zwangsarbeit vorlag, ist vor dem
Hintergrund der wirklichen Lebenslage
des Betroffenen zu beurteilen.

Normenkette § 1 Abs 1 S 1 Nr 2 ZRBG vom 15.07.2014,
§ 1 Abs 1 S 1 Nr 2 ZRBG vom 20.06.2002, 
§ 11 Abs 1 S 1 Nr 1 EVZStiftG, § 2 Abs 1
ZRBG vom 15.07.2014, § 3 Abs 1 WGSVG,
§ 35 SGB 6, § 43 Abs 2 BEG, § 50 Abs 1 Nr
1 SGB 6, § 51 Abs 1 SGB 6, § 55 Abs 1 S 2
SGB 6, §§ 1 Abs 2 ZRBG, ZRBGÄndG 1

1. Instanz

Aktenzeichen S 6 R 244/16
Datum 05.02.2019

2. Instanz

Aktenzeichen L 7 R 31/19
Datum 26.08.2021

3. Instanz

Datum -

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Sozialgerichts LÃ¼beck vom 5.
Februar 2019 aufgehoben und die Klage abgewiesen. 

AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten. 

Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand

Streitig ist, ob die Beklagte der KlÃ¤gerin Regelaltersrente aufgrund fiktiver Ghetto-
Beitragszeiten nach dem Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten aus
BeschÃ¤ftigungen in einem Ghetto (ZRBG) zu leisten hat.

Die 1921 in G (wÃ¤hrend der deutschen Besatzung: G1) in der Slowakei geborene
KlÃ¤gerin ist JÃ¼din und wurde aus diesem Grund Opfer nationalsozialistischer
Verfolgung. Sie lebte von 1941 bis 1944 in P in der CSR unter den fÃ¼r Juden
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festgelegten BeschrÃ¤nkungen und trug den Judenstern. Mitte 1944 flÃ¼chtete sie
nach K (heute: K1), wurde dort verhaftet und in ein ehemaliges SchulgebÃ¤ude
gebracht. Die SS nutzte die erste Etage des SchulgebÃ¤udes als SammelstÃ¤tte
fÃ¼r Juden und Regimegegner (Partisanen), die spÃ¤ter deportiert wurden. In der
zweiten Etage lebten und arbeiteten solche Juden, die fÃ¼r die SS gearbeitet
haben. Die Menschen, die sich in einem der beiden Stockwerke aufgehalten haben,
durften ihr Stockwerk nicht verlassen. 

Allenfalls fÃ¼r einzelne Arbeiten wurden ArbeitskrÃ¤fte aus dem zweiten Stockwerk
in das erste Stockwerk des SchulgebÃ¤udes geschickt. Die KlÃ¤gerin war zunÃ¤chst
im ersten Stockwerk untergebracht. Nachdem sie dem ScharfÃ¼hrer M als
geeignete Arbeitskraft vorgeschlagen worden war, lebte die KlÃ¤gerin in der
zweiten Etage und verrichtete dort NÃ¤h-, Wasch- und KÃ¼chenarbeiten fÃ¼r die
Deutschen. Sie durfte dieses Stockwerk nicht verlassen. Sie erhielt Zugang zu
flieÃ�endem Wasser, Decken zum Schlafen und ein besseres Essen im Vergleich zu
den im ersten Stockwerk untergebrachten Personen. Am 25. Januar 1945 gelangen
der KlÃ¤gerin und weiteren Bewohnern die Flucht aus dem SchulgebÃ¤ude, und sie
versteckten sich fÃ¼r eine Nacht in einer Wohnung. Nachdem sie von
Wehrmachtsoldaten entdeckt und festgenommen worden war, gelang der KlÃ¤gerin
erneut die Flucht. Mit der Befreiung K durch die sowjetische Armee wurde die
KlÃ¤gerin endgÃ¼ltig befreit. Nach Kriegsende lebte die KlÃ¤gerin in K und
wanderte am 10. Oktober 1948 in die USA aus. Nach ihren Angaben im
Rentenantrag bezieht sie eine US-Rente.

In dem beim Amt fÃ¼r Wiedergutmachung in S gefÃ¼hrten Verfahren nach dem
BundesentschÃ¤digungsgesetz (BEG) gab die KlÃ¤gerin in der ErklÃ¤rung vom 12.
Juni 1958 an, sie habe den Beruf der Schneiderin erlernt, habe von September 1941
bis September 1944 in P in der CSR unter den fÃ¼r die Juden festgelegten
BeschrÃ¤nkungen den Judenstern getragen und gelebt, sei dann nach K
geflÃ¼chtet, sei dort verhaftet und ins Sammellager gebracht worden. Dort habe
sie schwere Zwangsarbeit fÃ¼r die SS verrichten mÃ¼ssen. Im Januar 1945 sei sie
durch die Russen befreit worden. In dem Antrag auf EntschÃ¤digung (Datum nicht
erkennbar) fÃ¼hrte die KlÃ¤gerin aus, sie sei im September 1944 nach K
geflÃ¼chtet und dort verhaftet und in das Zwangsarbeitslager bzw. Sammellager
gebracht worden, wo sie schwere kÃ¶rperliche Arbeiten habe verrichten mÃ¼ssen.
Sie habe unter Hunger, KÃ¤lte und Misshandlungen gelebt und gearbeitet, in
stÃ¤ndiger Panik und Angst erschossen zu werden. Im Januar 1945 sei sie befreit
worden. In der eidesstattlichen Versicherung der Frau E vom 12.Â Januar 1960
heiÃ�t es, sie sei im September 1944 im GefÃ¤ngnis von K mit der KlÃ¤gerin
zusammengetroffen und habe dort schwere Zwangsarbeiten fÃ¼r die SS verrichten
mÃ¼ssen.Â  

Mit Feststellungsbescheid des Bezirksamtes fÃ¼r Wiedergutmachung T vom
26.Â Februar 1960 erhielt der KlÃ¤gerin eine EntschÃ¤digung fÃ¼r durch
nationalsozialistische GewaltmaÃ�nahmen erlittenen Schaden an Freiheit fÃ¼r die
Zeit von April 1941 bis Ende Januar 1945 in HÃ¶he von 6.750Â DM. In dieser Zeit
habe die KlÃ¤gerin zunÃ¤chst in P den Judenstern tragen mÃ¼ssen und sich
anschlieÃ�end im Sammellager K (heute: K1) befunden.
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Den bei der RechtsvorgÃ¤ngerin der Beklagten (der Landesversicherungsanstalt
Hamburg, im Folgenden einheitlich: Beklagte) am 6. Juni 2003 gestellten Antrag auf
GewÃ¤hrung einer Altersrente unter Bezugnahme auf das ZRBG nahm die KlÃ¤gerin
mit Schreiben vom 15. MÃ¤rz 2005 zurÃ¼ck.

Mit Schreiben ihres VerfahrensbevollmÃ¤chtigten vom 13. Juni 2006 stellte die
KlÃ¤gerin den streitigen Rentenantrag und gab dabei an, sie habe im Ghetto K fÃ¼r
die Nazis in der KÃ¼che und in der WÃ¤scherei gearbeitet. 

Mit Bescheid vom 23. November 2007 in der Fassung des Widerspruchsbescheides
vom 5. August 2008 lehnte die Beklagte den Rentenantrag mit der BegrÃ¼ndung
ab, die in der damaligen Slowakei liegenden Orte P und K hÃ¤tten nicht in den vom
Deutschen Reich eingegliederten oder besetzten Gebieten im Sinne des ZRBG
gelegen. DarÃ¼ber hinaus sei der angegebene BeschÃ¤ftigungsort nach den der
Beklagten vorliegenden Unterlagen auch nicht als Ghetto ausgewiesen. Zudem sei
nach den Schilderungen der KlÃ¤gerin im EntschÃ¤digungsverfahren davon
auszugehen, dass es sich in K um ein Sammelghetto bzw. â��lager Ã¤hnlich der
Sammellager in Ungarn gehandelt habe. Das Vorliegen eines freien und
entgeltlichen BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses erscheine bei den vorhandenen
Kenntnissen nicht glaubhaft. Es sei in der Regel Zwangsarbeit verrichtet worden. 

Die dagegen vor dem Sozialgericht LÃ¼beck erhobene Klage (Aktenzeichen S 20 R
519/08) wurde zurÃ¼ckgenommen.

Den Antrag der KlÃ¤gerin vom 7. Januar 2015 auf Ã�berprÃ¼fung des Bescheides
vom 23. November 2007 in der Fassung des Widerspruchsbescheides vom
5.Â August 2008 lehnte die Beklagte mit Bescheid vom 19. Januar 2015 ab. 

Am 27. April 2015 legte die KlÃ¤gerin dagegen Widerspruch ein, den sie mit am
5.Â Juni 2015 sowie am 14. Oktober 2015 bei der Beklagten eingegangenen
Schreiben nebst beigefÃ¼gter umfangreicher Unterlagen damit begrÃ¼ndete, in K
habe ein Ghetto bestanden. Es habe sich um ein altes SchulgebÃ¤ude gehandelt,
welches als Sammelplatz fÃ¼r die Juden zu ihrem Transport in die
Konzentrationslager genutzt worden sei. Sie habe dort eine BeschÃ¤ftigung
(â��Hausangestellteâ�� fÃ¼r/bei SS-Truppen, KÃ¼chenarbeiten, WÃ¤sche
waschen, NÃ¤harbeiten) von Ende August/Anfang September 1944 bis zum 25.
Januar 1945 verrichtet. 

Mit Widerspruchsbescheid vom 16. Februar 2016 wies die Beklagte den
Widerspruch zurÃ¼ck. Zwar komme es nun nicht mehr darauf an, dass sich ein Ort
in einem vom Deutschen Reich eingegliederten oder von diesem besetzten Gebiet
befunden habe. Es reiche aus, dass sich ein Ort im nationalsozialistischen
Einflussbereich befunden habe, dies gelte auch fÃ¼r die Slowakei in der hier
streitigen Zeit. UnabhÃ¤ngig davon komme jedoch dennoch die Anerkennung einer
Ghetto-Beitragszeit weiterhin nicht in Betracht, da nach den vorliegenden
Erkenntnissen in K ein Ghetto im Sinne des ZRBG errichtet worden sei. 

Mit Bescheid vom 26. April 2016 teilte die Beklagte der KlÃ¤gerin mit, dass es bei
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ihrer Entscheidung im Widerspruchsbescheid vom 16. Februar 2016 bleibe. Die
Ã�berprÃ¼fung sei notwendig geworden, weil die von der KlÃ¤gerin eingereichten
Unterlagen bei der Entscheidung vom 16. Februar 2016 nicht berÃ¼cksichtigt
worden seien. Aber auch aus diesen Unterlagen ergebe sich nicht, dass im Bereich
der Stadt K ein Ghetto im Sinne des ZRBG bestanden habe. Alle Hinweise wÃ¼rden
auf ein Sammellager hinweisen. Es fehle das Merkmal einer Selbstverwaltung durch
JudenrÃ¤te oder JudenÃ¤lteste. Es hÃ¤tten haftÃ¤hnliche ZustÃ¤nde bestanden. 

Am 20. Mai 2016 hat die KlÃ¤gerin beim Sozialgericht LÃ¼beck Klage erhoben und
zur BegrÃ¼ndung im Wesentlichen ausgefÃ¼hrt, sie sei im Jahre 1944 in Richtung
K in der heutigen Slowakei geflÃ¼chtet. Als die SS in K eingetroffen sei, hÃ¤tten die
Truppen begonnen, Menschen jÃ¼dischen Glaubens ausfindig zu machen und
gefangen zu nehmen. Sie habe sich versteckt gehalten und bei einer fremden Frau
Unterschlupf gefunden. Diese habe sie jedoch kurze Zeit spÃ¤ter an die SS
verraten. Im August 1944 sei sie entdeckt und verhaftet worden. Zu dieser Zeit
habe die Waffen-SS in einem ehemaligen SchulgebÃ¤ude ein Hauptquartier
eingerichtet, von dem aus sie den Kampf gegen die Partisanen gefÃ¼hrt habe. Die
SS habe die erste Etage des SchulgebÃ¤udes als SammelstÃ¤tte fÃ¼r Juden
genutzt, die in Konzentrationslager transportiert werden sollten. Die zweite Etage
habe hingegen nicht als ein solcher Transitbereich gedient. Die dort lebenden Juden
hÃ¤tten nicht deportiert werden sollen, sondern zur UnterstÃ¼tzung der SS-
Truppen gearbeitet. Beide Stockwerke seien insofern rÃ¤umlich voneinander
abgetrennt gewesen und hÃ¤tten gÃ¤nzlich unterschiedlichen Zwecken gedient. In
der Regel hÃ¤tten Menschen, die sich in einem der beiden Stockwerke aufgehalten
haben, das jeweilige andere Stockwerk nicht betreten dÃ¼rfen. Allenfalls fÃ¼r die
Verrichtung einzelner Arbeiten seien Ghetto-Bewohner des zweiten Stockwerks in
seltenen FÃ¤llen in das erste Stockwerk des SchulgebÃ¤udes geschickt worden.
Anders als bei den Bewohnern des zweiten Stockwerks sei der Aufenthalt der im
ersten Stockwerk gesammelten Menschen nicht auf Dauer angelegt gewesen. Diese
seien in der Regel entweder nach kurzer Zeit hingerichtet oder spÃ¤ter in
unterschiedliche Konzentrationslager deportiert worden. Sie sei zunÃ¤chst in das
erste Stockwerk des SchulgebÃ¤udes gebracht worden. Zwei Tage spÃ¤ter seien
der Kommandant der SS in K, ScharfÃ¼hrer M, und eine unter dem Namen
â��Tante M1â�� bekannte Frau an sie auf der Suche nach zusÃ¤tzlichem Personal
fÃ¼r die ArbeitstÃ¤tigkeiten im zweiten Stock des SchulgebÃ¤udes herangetreten.
â��Tante M1â�� sei von der SS zur Leitung und Koordination der im zweiten
Stockwerk anfallenden Arbeiten auserwÃ¤hlt worden. â��Tante M1â�� habe
ScharfÃ¼hrer M sie â�� die KlÃ¤gerin â�� als geeignete Arbeitskraft vorgeschlagen,
worauf sie sich bereitwillig als â��Freiwilligeâ�� gemeldet habe. Daraufhin sei sie
fÃ¼r die kommenden fÃ¼nf Monate bis zu ihrer Befreiung im Januar 1945 in das
zweite Stockwerk des SchulgebÃ¤udes gezogen und habe dort gearbeitet. Ihr sei es
unter impliziter Androhung der Todesstrafe untersagt gewesen, das zweite
Stockwerk des SchulgebÃ¤udes zu verlassen. In der zweiten Etage der alten Schule
hÃ¤tten ca. 25 weitere Menschen jÃ¼dischen Glaubens gelebt. Die Belegschaft
habe vorrangig KÃ¼chen-, NÃ¤h- und WÃ¤schearbeiten verrichtet. FÃ¼r die
konkrete Organisation seien die Ghetto-Bewohner weitestgehend selbst
verantwortlich gewesen. Insbesondere sei es â��Tante M1â�� gewesen, die die
AblÃ¤ufe koordiniert habe. Die SS-Truppen hÃ¤tten die Ghetto-Bewohner der
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zweiten Etage gewÃ¤hren lassen und sich allenfalls sporadisch geÃ¤uÃ�ert. Auch
sie habe verschiedene Aufgaben wÃ¤hrend ihrer Zeit im zweiten Stockwerk des
SchulgebÃ¤udes in K Ã¼bernommen. Sie habe zeitweise in der KÃ¼che gearbeitet,
wo sie beispielsweise beim Kochen assistiert und GemÃ¼se geschnitten habe. Zum
Teil habe sie aber auch Kleidung gewaschen oder genÃ¤ht, LÃ¶cher gestopft und
sonstige Reparaturarbeiten erledigt. Die SS habe mitunter ihr Essen mit den
Bewohnern des zweiten Stockwerks geteilt, wodurch sie Zugang zu LuxusgÃ¼tern
wie Fleisch gehabt hÃ¤tten. Auch im Ã�brigen hÃ¤tten die Ghetto-Bewohner
insgesamt deutlich wertigeres und nahrhafteres Essen im Vergleich zu den
Personen im ersten Stockwerk erhalten. Daneben hÃ¤tten die SS-Truppen den
Ghetto-Bewohnern des zweiten Stockwerks Decken zum Schlafen Ã¼berlassen.
Auch sei den Ghetto-Bewohnern Zugang zu flieÃ�endem Wasser gewÃ¤hrt worden,
sodass sich die Bewohner hÃ¤tten waschen kÃ¶nnen. SchlieÃ�lich seien sie von der
SS medizinisch versorgtÂ worden, und in NotfÃ¤llen zu diesem Zweck sogar in die
Stadt eskortiert worden. Die Existenz des Ghettos im zweiten Stockwerk des
SchulgebÃ¤udes lasse sich historisch nicht widerlegen. Hierzu hat sie sich auf die
historische Quelle â��Pinkas Hakehillot, Encyclopaedia of Jewish communities,
Slovakiaâ�� bezogen, in der es aus dem Englischen durch die BevollmÃ¤chtigte der
KlÃ¤gerin im Schriftsatz vom 14. Juli 2017 Ã¼bersetzt heiÃ�t: â��Im Herbst 1944
nahm die deutsche Sicherheitspolizei mit Hilfe lokal ansÃ¤ssiger Deutscher
hunderte Juden, Partisanen und Oppositionelle gegen die Regierung fest und sperrte
sie in ein SchulgebÃ¤ude vor Ort. Nach einigen Tagen wurden die meisten von
ihnen erschossen und der Rest wurde in das KZ P1 in Polen deportiert.â�� Die
Quelle bestÃ¤tige zwar die Inhaftierung der verbliebenen jÃ¼dischen BevÃ¶lkerung
von K im SchulgebÃ¤ude, enthalte darÃ¼ber hinaus aber keine weiteren
Informationen. Zur Glaubhaftmachung ihres Vortrags hat sie sich des Weiteren auf
das im Original in hebrÃ¤ischer Sprache erschienene Werk von Haya Meiri-Minrabi
mit dem in englischer Sprache lautenden Titel â��The Jews of Kezmarok and the
Surrounding Area in the Holocaustâ�� (Bl. 50 ff GA) bezogen, in dem es
(Ã�bersetzung aus dem Englischen durch den Vorsitzenden der 6. Kammer â�� Bl.
19,20 des Urteils vom 5.Â Februar 2019 -) u.a. heiÃ�t:

â��Nach dem Zeugnis vom G2 behandelte M, Kommandant einer Waffen-SS-Einheit
im NazigefÃ¤ngnis von K einige der in seiner Gewalt befindlichen jÃ¼dischen
Gefangenen auf angemessene Art und Weiseâ�¦..Jedenfalls lernen wir aus diesem
Zeugnis von G2, dass in diesem GefÃ¤ngnis dasselbe PhÃ¤nomen auftauchte, das
auch schon aus Auschwitz bekannt ist: Die Juden, die Deutsch sprachen, einen Beruf
hatten oder Handwerker waren, wurden von den Nazis bevorzugt behandelt. 

So bezeugte G2: 

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  â�¦

Eines Tages wandelten sie das groÃ�e GebÃ¤ude der B-Schule in ein GefÃ¤ngnis
um â�� die MÃ¤nner wurden im Gegensatz zu dem vorherigen GefÃ¤ngnis von den
Frauen getrennt, wo MÃ¤nner und Frauen zusammen gewesen waren. Der
Kommandant organisierte uns in Einheiten. Er wÃ¤hlte 20 Personen aus (meine
gesamte Familie war unter den 20), die das Leben an diesem Ort organisierten:
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Waschen, Kochen, fÃ¼r Essen Sorgen, NÃ¤hen etc. Mein Vater war damit betraut,
fÃ¼r Essen zu sorgen, meine Mutter kochte in der zentralen KÃ¼che, ich war in der
NÃ¤h-Werkstatt, wo wir Kleider flickten. Die Frauen der SS begannen, uns Stoffe zu
bringen, damit wir Kleider fÃ¼r sie nÃ¤hen sollten.â��

Die Beklagte hat auf die angefochtenen Bescheide Bezug genommen und
ergÃ¤nzend vorgetragen, es lasse sich keine wissenschaftliche Quelle finden, nach
der es in K ein Ghetto im Sinne des ZRBG gegeben habe. Ein abgegrenztes
Wohnviertel im Sinne eines Ghettos sei in K nicht eingerichtet worden. Das von der
KlÃ¤gerin erwÃ¤hnte SchulgebÃ¤ude finde zwar ErwÃ¤hnung in wissenschaftlichen
Quellen. Hinweise auf die Einsetzung eines Judenrates oder die Errichtung einer
jÃ¼dischen Verwaltung fÃ¤nden sich dagegen nicht. In den Akten des
EntschÃ¤digungsverfahrens fÃ¤nden sich ebenfalls keine Hinweise auf die Existenz
eines Ghettos. Die KlÃ¤gerin habe dort mehrfach erwÃ¤hnt, sie sei wÃ¤hrend des
Aufenthaltes in K in einem Sammellager gefangen gehalten worden und habe
Zwangsarbeiten fÃ¼r die SS verrichten mÃ¼ssen. FÃ¼r den Fall, dass von der
Existenz eines Ghettos im zweiten Stock des SchulgebÃ¤udes von K auszugehen sei
(was bestritten werde), sei zu Gunsten der KlÃ¤gerin davon auszugehen, dass eine
BeschÃ¤ftigung im Sinne des ZRBG glaubhaft verrichtet worden sei (Schreiben der
Beklagten vom 10. Juli 2018). Der Bescheid vom 26. April 2016 sei ergangen, weil
bei Erlass des Widerspruchsbescheides vom 16. Februar 2016 weitere vom
BevollmÃ¤chtigten der KlÃ¤gerin Ã¼bersandte Unterlagen nicht berÃ¼cksichtigt
worden seien. Gegen den Bescheid sei kein Widerspruchsverfahren durchgefÃ¼hrt
worden. Dieses wÃ¼rde aber auch zu keinem anderen Ergebnis fÃ¼hren.

Das Sozialgericht LÃ¼beck hat mit Urteil vom 5. Februar 2019 den Bescheid der
Beklagten vom 19. Februar 2015 in der Fassung des Widerspruchsbescheides vom
16. Februar 2016 und des Bescheides vom 26. April 2016 aufgehoben und die
Beklagte verpflichtet, der KlÃ¤gerin eine Altersrente ab dem 1.Â November 2010
nach dem ZRBG zu gewÃ¤hren. Das Sozialgericht hat zur BegrÃ¼ndung im
Wesentlichen ausgefÃ¼hrt, die KlÃ¤gerin habe glaubhaft gemacht, dass sie in der
Zeit von September 1944 bis zu ihrer Befreiung im Januar 1945 in K zwangsweise in
einem Ghetto gelebt habe, das im nationalsozialistischen Einflussbereich gelegen
habe. Das SchulgebÃ¤ude von K stelle kein Sammellager oder Zwangsarbeitslager
im juristischen Sinne, sondern ein Ghetto im Sinne des ZRBG dar. Die KlÃ¤gerin und
die anderen Personen, die mit ihr zusammen den zweiten Stock des
SchulgebÃ¤udes in K bewohnt hÃ¤tten, seien in ihrer LebensfÃ¼hrung auf diesen
zweiten Stock beschrÃ¤nkt gewesen und hÃ¤tten sich grundsÃ¤tzlich daraus nicht
fortbewegen dÃ¼rfen. Bei der von der KlÃ¤gerin in der strittigen Zeit fÃ¼r die
Deutschen verrichteten NÃ¤harbeiten, Wasch-Â  und Kocharbeiten habe es sich
auch um eine BeschÃ¤ftigung im Sinne des Â§ 1 Abs. 1 ZRBG gehandelt. 

Dies habe die Beklagte bereits fÃ¼r den Fall zugestanden, dass der zweite Stock
des SchulgebÃ¤udes in K als Ghetto anzuerkennen sei. Die BeschÃ¤ftigung sei auch
aus eigenem Willensentschluss aufgenommen worden, da die einzelnen AblÃ¤ufe
der Arbeiten und die Frage, wer genau welche Arbeiten durchfÃ¼hre, von den
Bewohner im zweiten Stockwerk selbst organisiert worden sei. Die KlÃ¤gerin habe
jeweils ohne konkrete Gefahr fÃ¼r Leib oder Leben die MÃ¶glichkeit gehabt,
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entweder eine konkrete Arbeit abzulehnen oder eine andere Arbeit auszuÃ¼ben.
Die freiwillige Arbeit sei auch entgeltlich erfolgt. Da Entgelt im Sinne des Â§ 1Â Abs.
1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b ZRBG jegliche Entlohnung in Geld oder Naturalform
darstelle, reichten die von der KlÃ¤gerin geschilderten Privilegien dafÃ¼r aus.

Gegen das ihr am 11. Februar 2019 zugestellte Urteil richtet sich die Berufung der
Beklagten, die am 28. Februar 2019 bei dem Schleswig-Holsteinischen
Landessozialgericht eingegangen ist. Zur BegrÃ¼ndung macht die Beklagte im
Wesentlichen geltend, auch unter BerÃ¼cksichtigung des Urteils des BSG vom
20.Â Mai 2020 (B 13 R 9/19 R) seien keine Zeiten nach dem ZRBG anzuerkennen. Es
liege kein Ghetto oder eine vergleichbare Zwangssituation vor. Das SchulgebÃ¤ude
sei als Ganzes zu beurteilen. Dass der erste Stock des SchulgebÃ¤udes dabei die
Struktur eines Sammellagers gehabt habe, dÃ¼rfte nicht strittig sein. Die
Bewegungsfreiheit der dort lebenden Personen sei auf diesen Bereich beschrÃ¤nkt
gewesen. Nichts Anderes gelte fÃ¼r die im zweiten Stock des SchulgebÃ¤udes
lebenden Personen. Der Aufenthalt sei faktisch nur im GebÃ¤ude mÃ¶glich gewesen
und habe rund um die Uhr gegolten. In dem vom BSG entschiedenen Fall habe sich
die rÃ¤umliche BeschrÃ¤nkung auf ein bestimmtes GebÃ¤ude erstreckt, die
Arbeitsleistung sei jedoch auÃ�erhalb des GebÃ¤udes erfolgt. Das Verlassen des
zugewiesenen â��Wohn-ortesâ�� zum Zweck der Arbeit oder unerlÃ¤sslicher
Besorgungen sei in dem Fall generell mÃ¶glich gewesen. Ebenso seien entweder
die deutschen Besatzungstruppen oder die â��volksdeutsche BevÃ¶lkerungâ�� die
kontrollierenden Organe gewesen, wÃ¤hrend die Darstellungen im vorliegenden Fall
eher dafÃ¼r sprechen wÃ¼rden, dass das SchulgebÃ¤ude einer zentralen Leitung
unterstanden habe (SS-Truppen vor Ort). Dies spreche in der Gesamtheit mehr fÃ¼r
einen Lagercharakter. Der kleine Personenkreis im zweiten Stock des
SchulgebÃ¤udes habe unter vergleichbaren Bedingungen gelebt, die auch in
groÃ�en Konzentrationslagern vorzufinden gewesen seien. Auch in
Konzentrationslagern seien u. a. administrative TÃ¤tigkeiten von einem eng
bestimmten Kreis von Lagerinsassen ausgefÃ¼hrt worden, die hierdurch eine
bevorzugte Behandlung erhielten und vor allem vor dem sicheren Tod bewahrt
worden seien. In der mÃ¼ndlichen Verhandlung hat die Beklagte unter
Bezugnahme auf ihren Schriftsatz vom 10. Juli 2018 erklÃ¤rt, im Jahr 2018 hÃ¤tte
die Beklagte eine BeschÃ¤ftigung der KlÃ¤gerin als ZRBGâ��Zeit anerkannt, wenn
sie unterstellt hÃ¤tte, dass die KlÃ¤gerin in einem Ghetto gearbeitet habe. Es sei
damals die Praxis gewesen, die EinschrÃ¤nkung habe auf dem Ghettobegriff
gelegen. Es sei weder auf die Entgeltlichkeit noch auf die konkreten UmstÃ¤nde
geachtet worden, maÃ�geblich sei fÃ¼r die Beklagte die EinschrÃ¤nkung durch den
Ghettobegriff gewesen. Im Hinblick auf die BSGâ��Entscheidung aus 2020, in der
der Ghettobegriff nicht mehr maÃ�geblich sei, wÃ¼rde die Beklagte nach diesen
rechtlichen MaÃ�stÃ¤ben die Arbeit der KlÃ¤gerin nicht als freiwilliges
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis bewerten. Damals sei bei einem Ghetto die
Freiwilligkeit nicht geprÃ¼ft worden.

Die Beklagte beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts LÃ¼beck vom 5. Februar 2019 aufzuheben und die
Klage abzuweisen,

                             8 / 14

https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%2013%20R%209/19%20R


 

hilfsweise die Revision zuzulassen.

Die KlÃ¤gerin beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen,

hilfsweise die Revision zuzulassen.

Die KlÃ¤gerin hÃ¤lt das Urteil fÃ¼r richtig und wiederholt und vertieft ihr bisheriges
Vorbringen. Die zweite Etage des SchulgebÃ¤udes stelle ein Ghetto im Sinne des
ZRBG dar. Das Urteil des BSG vom 20. Mai 2020 (- B 13 R 9/9 R -) stelle einen
weiteren Meilenstein zur Erweiterung der Anerkennung von Beitragszeiten dar.
Danach sei der Begriff des Ghettos im ZRBG maximal weit auszulegen. FÃ¼r die
Anwendung des ZRBG sei der Aufenthalt in einem Ghetto nicht (mehr) zwingende
Voraussetzung. Auf Personen, die auÃ�erhalb eines Ghettos vergleichbaren
(Aufenthaltsâ��) Zwangssituationen ausgesetzt gewesen seien, sei das ZRBG
analog anzuwenden. Die Merkmale des maximal weit auszulegenden Ghetto-
Begriffs des ZRBG seien vorliegend erfÃ¼llt. Die Einordnung des oberen Stockwerks
als Ghetto bewege sich innerhalb der im BSG-Urteil aufgezeigten Grenzen. Selbst
wenn die zweite Etage des SchulgebÃ¤udes in K kein Ghetto wÃ¤re, hÃ¤tte sie â��
die KlÃ¤gerin â�� einen analogen Rentenanspruch aus dem ZRBG. In dem Urteil
vom 20.Â Mai 2020 habe das BSG eine IntensitÃ¤t des Aufenthaltszwanges, die in
ihrer konkreten Wirkung ein Verlassen des rÃ¤umlichen Lebensbereichs nach freiem
Belieben nahezu ausschlieÃ�e und damit deutlich Ã¼ber die BeschrÃ¤nkungen
hinausgehe, die einzeln oder kumulativ mit einer Kennzeichnungspflicht, einer
nÃ¤chtlichen Ausgangssperre und dem grundsÃ¤tzlichen Verbot der Gemeinde
Ã¼berschreitenden Wohnsitzverlegung verbunden sei, als ausreichend erachtet. Ein
solcher Aufenthaltszwang habe im vorliegendem Fall bestanden. Ihr â�� der
KlÃ¤gerin â��Â und den Ã¼brigen Bewohnern der zweiten Etage der alten Schule
sei es verboten gewesen, das Stockwerk zu verlassen. Dabei hÃ¤tten sie nicht bloÃ�
einer faktischen FreiheitsbeschrÃ¤nkung unterstanden, sondern ihr
Bewegungsbereich sei tatsÃ¤chlich auf das Stockwerk beschrÃ¤nkt gewesen. Das
Stockwerk, in dem sie und die Ã¼brigen Bewohner gelebt hÃ¤tten, habe damit
nicht nur einen mit einem â��klassischenâ�� Ghetto vergleichbaren
Aufenthaltszwang entfaltet. Die FreiheitsbeschrÃ¤nkung sei aufgrund der geringen
GrÃ¶Ã�e des Stockwerks teilweise sogar noch intensiver als Ã¼blich gewesen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts und des Vorbringens der
Beteiligten wird Bezug genommen auf den Inhalt der Gerichtsakte und der
Verwaltungsakte der Beklagten. Der wesentliche Inhalt dieser Unterlagen ist
Gegenstand der Berufungsverhandlung gewesen. 

Â 

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  E n t s c h e i
d u n g s g r Ã¼ n d e

Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Sozialgerichts LÃ¼beck vom
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5.Â Februar 2019 ist zulÃ¤ssig, insbesondere ist sie form- und fristgerecht (Â§Â 151
Abs.Â 1 Sozialgerichtsgesetz â�� SGG â��) eingegangen.

Die Berufung ist auch begrÃ¼ndet. Das Urteil des Sozialgerichts LÃ¼beck war auf
die Berufung der Beklagten aufzuheben und die Klage in vollem Umfang
abzuweisen. Der Bescheid der Beklagten vom 19. Januar 2015 in der Fassung des
Widerspruchsbescheides vom 16. Februar 2016 und des Bescheides vom 26.Â April
2016 ist nicht zu beanstanden. Die KlÃ¤gerin hat keinen Anspruch auf RÃ¼cknahme
des Bescheides vom 23. November 2007 in der Fassung des
Widerspruchsbescheides vom 5.Â August 2008 und GewÃ¤hrung einer
Regelaltersrente aufgrund fiktiver Ghetto-Beitragszeiten.

Zu Recht und mit zutreffender BegrÃ¼ndung hat das Sozialgericht festgestellt, dass
die Klage auch insoweit zulÃ¤ssig ist, als sie gegen den Bescheid vom 26.Â April
2016 gerichtet ist. Nach eigener PrÃ¼fung der Sach- und Rechtslage macht sich der
Senat die BegrÃ¼ndung der erstinstanzlichen Entscheidung zu Eigen (Â§Â 153
Abs.Â 2 SGG).

Der Anspruch auf RÃ¼cknahme des ablehnenden Rentenbescheides vom 23.Â No-
vember 2007 richtet sich nach Â§ 44 Abs. 1 Satz 1 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch
(SGB X). Danach ist ein bindend gewordener Verwaltungsakt mit Wirkung fÃ¼r die
Vergangenheit zurÃ¼ckzunehmen, soweit sich im Einzelfall ergibt, dass bei seinem
Erlass das Recht unrichtig angewandt oder von einem Sachverhalt ausgegangen
worden ist, der sich als unrichtig erweist, und soweit deshalb Sozialleistungen zu
Unrecht nicht erbracht worden sind. 

Diese Voraussetzungen sind nicht erfÃ¼llt. Der Bescheid vom 23.Â November 2007
ist rechtmÃ¤Ã�ig, denn die KlÃ¤gerin hat keinen Rentenanspruch.

Das anzuwendende Recht bestimmt sich nach Â§ 300 Sechstes Buch (SGBÂ VI).
Nach Â§ 300 Abs. 1 SGB VI gilt: Vorschriften dieses Gesetzbuchs sind von dem
Zeitpunkt ihres Inkrafttretens an auf einen Sachverhalt oder Anspruch auch dann
anzuwenden, wenn bereits vor diesem Zeitpunkt der Sachverhalt oder Anspruch
bestanden hat. Aufgehobene Vorschriften dieses Gesetzbuchs und durch dieses
Gesetzbuch ersetzte Vorschriften sind nach Â§ 300 Abs. 2 SGB VI (aber) auch nach
dem Zeitpunkt ihrer Aufhebung noch auf den bis dahin bestehenden Anspruch
anzuwenden, wenn der Anspruch bis zum Ablauf von drei Kalendermonaten nach
der Aufhebung geltend gemacht wird.

Der Anspruch auf eine Regelaltersrente wurde am 18. Juni 1997 geltend gemacht,
denn nach Â§ 3 Abs. 1 Satz 1 ZRBG gilt ein Antrag auf Rente aus der gesetzlichen
Rentenversicherung als am 18. Juni 1997 gestellt.

Nach Â§Â 35 SGBÂ VI in der Fassung des insoweit maÃ�gebenden Gesetzes vom
18.Â Dezember 1989 (BGBl. I 1989, 2261, I 1990 1337) â�� a. F. â�� haben
Versicherte Anspruch auf Altersrente, wenn sie das 65. Lebensjahr vollendet und die
allgemeine Wartezeit erfÃ¼llt haben.
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Auf die allgemeine Wartezeit werden gemÃ¤Ã� Â§ 51 Abs. 1 SGB VI
Kalendermonate mit Beitragszeiten angerechnet. Beitragszeiten sind gemÃ¤Ã� Â§
55 Abs. 1 SGBÂ VI Zeiten, fÃ¼r die nach Bundesrecht PflichtbeitrÃ¤ge
(Pflichtbeitragszeiten) oder freiwillige BeitrÃ¤ge geleistet worden sind. GemÃ¤Ã� Â§
55 Abs. 1 Satz 2 SGB VI sind Pflichtbeitragszeiten auch Zeiten, fÃ¼r die
PflichtbeitrÃ¤ge nach besonderen Vorschriften als gezahlt gelten. Die KlÃ¤gerin hat
unstreitig keine Beitragszeiten in der deutschen Rentenversicherung nach der
Reichsversicherungsordnung (RVO), dem SGB VI oder dem Fremdrentengesetz
(FRG) zurÃ¼ckgelegt. Entgegen der Auffassung des Sozialgerichts sind auch die
geltend gemachten BeschÃ¤ftigungszeiten in dem Schulhaus in K nicht nach Â§ 2
ZRBG als fiktive Beitragszeit zu berÃ¼cksichtigen.

Â§Â 2 Abs.Â 1 ZRBG bestimmt, dass fÃ¼r Zeiten der BeschÃ¤ftigung von Verfolgten
in einem Ghetto BeitrÃ¤ge als gezahlt gelten. GemÃ¤Ã� Â§ 1 Abs. 1 ZRBG gilt
dieses Gesetz fÃ¼r Zeiten der BeschÃ¤ftigung von Verfolgten in einem Ghetto, die
sich dort zwangsweise aufgehalten haben, wenn die BeschÃ¤ftigung aus eigenem
Willensentschluss zustande gekommen ist, gegen Entgelt ausgeÃ¼bt wurde und
das Ghetto in einem Gebiet des nationalsozialistischen Einflussbereichs lag. Die
Tatsachen, die den Anspruch auf Anerkennung von BeschÃ¤ftigungszeiten nach
dem ZRBG begrÃ¼nden, mÃ¼ssen gemÃ¤Ã� Â§ 1 Abs. 2 ZRBG i.V.m. Â§ 3 Abs. 1
des Gesetzes zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts in der
Sozialversicherung (WGSVG) zumindest glaubhaft gemacht sein. Eine Tatsache ist
glaubhaft gemacht, wenn ihr Vorliegen nach dem Ergebnis der Ermittlungen, die
sich auf sÃ¤mtliche erreichbaren Beweismittel erstrecken sollen, Ã¼berwiegend
wahrscheinlich ist. Gefordert ist insoweit mehr als die bloÃ�e MÃ¶glichkeit einer
Tatsache, aber auch weniger als die an Gewissheit grenzende Wahrscheinlichkeit.
Es muss aber die â��gute MÃ¶glichkeitâ�� bestehen, dass sich die fÃ¼r die
Entscheidung erheblichen Tatsachen so zugetragen haben, wie sie von dem
Betroffenen vorgetragen werden. Das ist der Fall, wenn mehr fÃ¼r als gegen den
behaupteten Sachverhalt spricht. Von verschiedenen mÃ¶glichen
GeschehensablÃ¤ufen muss der vorgetragene relativ gesehen am
wahrscheinlichsten erscheinen (vgl. BSG vom 17.Â April 2013 â�� B 9 V 1/12 R und 
B 9 V 3/12 R â�� jeweils juris).

Der Senat hat keine Zweifel daran, dass die KlÃ¤gerin Verfolgte im Sinne des Â§Â 1
Abs.Â 1 ZRBG ist.Â  

Auch hÃ¤lt der Senat es â�� in Ã�bereinstimmung mit den Beteiligten â�� unter
BerÃ¼cksichtigung des insoweit im Wesentlichen einheitlichen Vorbringens der
KlÃ¤gerin in dem EntschÃ¤digungsverfahren nach dem BEG und im
Rentenverfahren sowie unter BerÃ¼cksichtigung der historischen Quellen fÃ¼r
Ã¼berwiegend wahrscheinlich, dass die KlÃ¤gerin Mitte 1944 in K verhaftet worden
ist und dort in einem ehemaligen SchulgebÃ¤ude untergebracht war. Glaubhaft sind
auch die von der KlÃ¤gerin in dem SchulgebÃ¤ude beschriebenen Lebens- und
Arbeitsbedingungen. Danach wurde die erste Etage von der SS als SammelstÃ¤tte
fÃ¼r Juden und Regimegegner (Partisanen) genutzt, die spÃ¤ter deportiert worden
sind. Die in der zweiten Etage lebenden Juden haben fÃ¼r die SS gearbeitet. Die
KlÃ¤gerin wurde nach kurzer Zeit von der ersten Etage in die zweite Etage verlegt
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und hat dort NÃ¤harbeiten, Wasch- und KÃ¼chenarbeiten fÃ¼r die Deutschen
verrichtet. Die in der zweiten Etage lebenden Personen bekamen Zugang zu
flieÃ�endem Wasser, Decken zum Schlafen und ein besseres Essen im Vergleich zu
den Menschen im ersten Stockwerk. Nach den glaubhaften Schilderungen der
KlÃ¤gerin durften Personen, die sich in einem der beiden Stockwerke aufgehalten
haben, ihr Stockwerk nicht verlassen. Allenfalls fÃ¼r die Verrichtung einzelner
Arbeiten sind Juden aus dem zweiten Stockwerk in das erste Stockwerk des
SchulgebÃ¤udes geschickt worden.

Selbst unter Zugrundelegung eines weiten und entschÃ¤digungsrechtlich
Ã¼berformten Ghettobegriffs im Sinne des ZRBG erfÃ¼llt die KlÃ¤gerin nicht die
Tatbestandsvoraussetzungen des Â§ 1 Abs. 1 Satz 1 ZRBG. Sie war nicht Verfolgte
in einem Ghetto, die ihre BeschÃ¤ftigung aus eigenem Willensentschluss
aufgenommen hat, da die internierungsÃ¤hnlichen Bedingungen ihrer Wohn- und
ArbeitsverhÃ¤ltnisse die Kriterien einer BeschÃ¤ftigung in einem
Zwangsarbeitslager erfÃ¼llen (unter 1). Selbst wenn der zwangsweise Aufenthalt in
einem einzelnen Stockwerk eines GebÃ¤udes als mit einem Ghetto (i.S.d.
Rechtsprechung des BSG vom 20. Mai 2020) vergleichbar zu bewerten wÃ¤re,
erfÃ¼llt die Arbeit der KlÃ¤gerin nicht das Kriterium der Freiwilligkeit.

1. Der Begriff des Ghettos ist im ZRBG oder in der GesetzesbegrÃ¼ndung hierzu
(vergleiche Gesetzesentwurf der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÃ¼ndnis90/Die
GrÃ¼nen und FDP vom 19. MÃ¤rz 2002, BT-Drucks. 14/8583, S. 1 ff sowie
Gesetzesentwurf der Fraktion PDS vom 20. MÃ¤rz 2002, BT-Drucks. 14/8602, S. 1 ff)
nicht definiert. Es ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, dessen Auslegung sich
maÃ�geblich an dem Sinn und dem Zweck des ZRBG zu orientieren hat. Es kommt
deshalb nicht entscheidend darauf an, was historisch unter einem Ghetto zu
verstehen ist oder von der Besatzungsmacht als solches bezeichnet wurde. Das
ZRBG soll Verfolgten fÃ¼r deren BeschÃ¤ftigung wÃ¤hrend ihres
Zwangsaufenthalts in einem vom Deutschen Reich zu verantwortenden Ghetto eine
Rente aus der Deutschen Rentenversicherung ermÃ¶glichen (BSG vom 2. Juni 2009
â�� BÂ 13Â R 81/08Â R â�� SozR 4-5075 Â§ 1 Nr. 5, Rn. 26; vergleiche Antwort der
Bundesregierung auf die Kleine Anfrage von Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE
vom 8.Â Juni 2006, BT-Drucks. 16/1955, S. 1). Zwar ist das ZRBG als Reaktion auf
die Ghetto-Rechtsprechung des BSG und in deren Akzeptanz verabschiedet worden
(vergleiche BT-Drucks. 14/8583, S. 5; 14/8823, S. 4; 15/1475, S. 9; Antwort der
Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion BÃ¼ndnis 90/Die GrÃ¼nen
vom 20.Â Juni 2007, BT-Drucks. 16/5720, S. 5). Es erweitert jedoch in mehrfacher
Hinsicht die Reichweite dieser Rechtsprechung, indem es eine unterschiedslose
Regelung unabhÃ¤ngig von lokal anwendbarem Recht, GrÃ¶Ã�e und Struktur der
Ghettos schafft (BSG vom 2. Juni 2009 â�� aaO und vom 3. Juni 2009 â�� B 5 R
26/08 R â�� SozR 4-5075 Â§ 1 Nr. 8, Rn. 28). 

Umgangssprachlich und unter historischem Bezug wurde unter einem Ghetto ein
abgesondertes Wohnviertel verstanden, das ab dem SpÃ¤tmittelalter vor allem der
Separierung der jÃ¼dischen BevÃ¶lkerung diente (vgl. Eintrag â��Ghettoâ�� bei
Wikipedia). Es konnte sich um einen Stadtteil oder eine StraÃ�e handeln, in der
ausschlieÃ�lich Juden wohnten. Es war ein eingegrenzter und von den anderen
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Teilen der Stadt abgetrennter Bezirk. WÃ¤hrend Ghettos aus historischer Sicht
regulÃ¤re Wohnbezirke der jÃ¼dischen BevÃ¶lkerung waren, dienten die Ghettos in
den von den Deutschen im Zweiten Weltkrieg besetzten Gebieten anderen
Zwecken; sie waren nicht als getrennte Wohngebiete fÃ¼r Juden geplant, sondern
stellten ein Ã�bergangsstadium im Verlauf der â��EndlÃ¶sung der Judenfrageâ��
dar. Es gab verschiedene Formen von Ghettos, geschlossene oder offene
(Amsterdam) oder einzelne bestimmte HÃ¤user wie in Budapest (Gutman u.a.,
EnzyklopÃ¤die des Holocaust, S. 535). Die Rechtsprechung zum ZRBG hat unter
dem Blickwinkel der Zielrichtung des Gesetzes einen weiten Ghetto-Begriff
vertreten und es ausreichen lassen, dass der Aufenthalt der Juden rechtlich und
tatsÃ¤chlich auf ein bestimmtes Wohngebiet beschrÃ¤nkt wurde und diese
BeschrÃ¤nkung durch die Androhung schwerster Strafen bis hin zur Todesstrafe
durchgesetzt wurde. Die AufenthaltsbeschrÃ¤nkung hatte eine Isolierung der
jÃ¼dischen von der Ã¼brigen BevÃ¶lkerung zum Zweck (BSG vom 14. Dezember
2006 â�� B 4 R 29/06 R â�� SozR 4-5075 Â§Â 1 Nr.Â 3, Rn. 84; LSG Baden-
WÃ¼rttemberg vom 26. Januar 2010 â�� L 11 R 2534/09 â�� juris, Rn. 44). 

Der erkennende Senat hat in dem Urteil vom 13. November 2018 â�� L 7 R 175/16
â��

das Vorliegen eines Ghettos auch dann bejaht, wenn im Generalgouvernement in
kleinen Gemeinden die jÃ¼dische BevÃ¶lkerung auf ihre angestammten
Wohnungen beschrÃ¤nkt oder in einzelne HÃ¤user umgesiedelt wurden und ihre
FreizÃ¼gigkeit sich im Wesentlichen nur noch auf diese HÃ¤user erstreckte. Mit
Urteil vom 20. Mai 2020 (- B 13 R 9/19 -) hat das BSG die Entscheidung des Senats
vom 13. November 2018 im Ergebnis bestÃ¤tigt und den Begriff des Ghettos i.S.v.
Â§Â 1 Abs. 1 Satz 1 ZRBG im Lichte des Gesetzeszwecks weit ausgelegt. Der Senat
schlieÃ�t sich ausdrÃ¼cklich der Rechtsprechung des BSG an, wonach das ZRBG
Teile des Rentenversicherungsrechts entschÃ¤digungsrechtlich Ã¼berlagert,
weshalb unter Anwendung der fÃ¼r das EntschÃ¤digungsrecht entwickelten
AuslegungsgrundsÃ¤tze fÃ¼r das ZRBG ein maximal weiter Ghetto-Begriff zugrunde
zu legen ist, der sich gerade noch in den Grenzen dessen bewegt, was nach dem
bisherigen juristischen Sprachgebrauch und vor dem Hintergrund aktueller
geschichtswissenschaftlicher Erkenntnisse als Ghetto infrage kommen kÃ¶nnte.
Dies sind letztlich alle abgrenzbaren Orte, die Juden und anderen Gruppen von
Verfolgten innerhalb des nationalsozialistischen Einflussbereichs zwangsweise zum
Wohnen und regelmÃ¤Ã�igen Aufenthalt zugewiesen waren und an denen eine
entgeltliche BeschÃ¤ftigung aus eigenem Willensentschluss i.S. von Â§Â 1 AbsÂ 1
SatzÂ 1 Nr.Â 1 ZRBG gleichwohl noch mÃ¶glich war (BSG, Urteil vom 20.Â Mai 2020
â�� BÂ 13Â R 9/19Â R â��, BSGE 130, 171-199, SozR 4-5075 Â§ 1 Nr.Â 10,
Rn.Â 56). 

Selbst unter Anwendung dieser MaÃ�stÃ¤be sind die LebensumstÃ¤nde, denen die
KlÃ¤gerin in der Zeit von September 1944 bis Januar 1945 ausgesetzt war, nicht
unter den vom BSG definierten weiten Ghettobegriff zu subsumieren. 

Das BSG hat in dem Urteil vom 20. Mai 2020 die bisherige Rechtsprechung zum
ZRBG dahingehend weiterentwickelt, dass die Abgrenzung von BeschÃ¤ftigungen in
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einem Ghetto bzw. unter vergleichbaren FreiheitsbeschrÃ¤nkungen gegenÃ¼ber
Konzentrations- und Arbeitslagern (nur) anhand des Merkmals der Freiwilligkeit der
verrichteten Arbeit erfolgt. Das Merkmal einer aus eigenem Willensentschluss
zustandegekommenen BeschÃ¤ftigung dient der tatsÃ¤chlichen Abgrenzung zur
Zwangsarbeit. Zur Frage der Abgrenzung von Zwangsarbeit zur freiwillig
verrichteten TÃ¤tigkeit kann auf das Gesetz Ã¼ber die Errichtung der Stiftung
â��Erinnerung, Verantwortung und Zukunftâ�� vom 2. August 2000 (
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